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den zuständigen Behörden zur strafrechtlichen Verfolgung unterbreitet wurden, und die diesbezüglichen 
Verfahren sowie über die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Vollständigkeit der Meldung entspre-
chender Vorfälle ergriffen wurden; 

 18. beschließt, den Punkt „Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Bediensteten der Vereinten Na-
tionen und Sachverständigen im Auftrag der Vereinten Nationen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer  
neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/106 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 16. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/462, Ziff. 14)13. 

68/106. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über 
ihre sechsundvierzigste Tagung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem Auftrag, die fortschreitende Har-
monisierung und Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen 
aller Völker, insbesondere derjenigen der Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des interna-
tionalen Handels zu berücksichtigen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreitende Modernisierung und Harmonisierung 
des internationalen Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtlicher Hindernisse für den 
internationalen Handelsverkehr, insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, einen bedeu-
tenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit, des gemeinsamen Interesses und der Achtung der Rechtsstaat-
lichkeit, zur Beseitigung der Diskriminierung im internationalen Handel und dadurch zum Frieden, zur 
Stabilität und zum Wohl aller Völker leisten würde, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission14, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die von anderen Organen ohne ausrei-
chende Abstimmung mit der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet des internationalen 
Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit führen könnten, was nicht dem Ziel der Förderung von Effi-
zienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung des internationalen 
Handelsrechts entspräche, 

 in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentrales Rechtsorgan des Systems der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeiten auf diesem Gebiet zu 
koordinieren, insbesondere um Doppelarbeit zu vermeiden, namentlich zwischen den die internationalen 
Handelsregeln ausarbeitenden Organisationen, und bei der Modernisierung und Harmonisierung des inter-
nationalen Handelsrechts Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu fördern, und über ihr Sekretariat 
auch künftig eng mit den anderen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen internationalen 
Organen und Organisationen, einschließlich der Regionalorganisationen, zusammenzuarbeiten, 

_______________ 
13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Austra-
lien, Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, 
Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, 
Nigeria, Norwegen, Österreich, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Schweiz, Serbien, 
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von 
Amerika und Zypern. 
14 Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17). 
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 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für inter-
nationales Handelsrecht14; 

 2. lobt die Kommission für die Fertigstellung und Verabschiedung der Regeln über Transparenz 
bei vertraglichen Investor-Staat-Schiedsverfahren15 sowie der Schiedsordnung (in der überarbeiteten Fas-
sung von 2010 mit neuem Artikel 1 Absatz 4 in der 2013 angenommenen Fassung)16, des Leitfadens für die 
Einrichtung eines Registers für Sicherungsrechte17, des Leitfadens für die Umsetzung des Mustergesetzes 
über grenzüberschreitende Insolvenzen in das innerstaatliche Recht und für seine Auslegung18, des Vierten 
Teils des Gesetzgebungsleitfadens über Insolvenzrecht betreffend die Pflichten der Geschäftsführer in der 
Zeit vor der Insolvenz19, der Leitlinien für Beschaffungsvorschriften, die im Einklang mit Artikel 4 de s 
Mustergesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge zu erlassen sind20, und des Glossars der im Muster-
gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge verwendeten Begriffe des Vergabewesens20 sowie für die Ak-
tualisierung des Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen: die richterliche Perspektive21; 

 3. anerkennt die von der Kommission zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass das Sekretariat 
der Kommission die Rolle einer Erfassungsstelle für veröffentlichte Informationen gemäß den Regeln über 
Transparenz in Investor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Verträgen („Erfassungsstelle für 
Transparenzinformationen“)22 übernehmen soll, bittet den Generalsekretär, zu erwägen, im Einklang mit 
Artikel 8 der Transparenzregeln, über das Sekretariat der Kommission die Rolle der Erfassungsstelle für 
Transparenzinformationen zu übernehmen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung und 
der Kommission in dieser Hinsicht Bericht zu erstatten; 

 4. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Beschlüssen der Kommission bezüglich ihrer künftigen 
Arbeit und von den Fortschritten, die die Kommission bei ihrer Arbeit in den Bereichen der Schieds- und 
Vergleichsverfahren, der Online-Streitbeilegung, des elektronischen Geschäftsverkehrs, des Insolvenz-
rechts, der Sicherungsrechte, des internationalen Handelsrechts mit dem Ziel der Verringerung der rechtli-
chen Hindernisse für Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe im Laufe ihres Bestehens sowie öffentlich-privater 
Partnerschaften erzielt hat, und würdigt insbesondere die Bemühungen der Kommission um die Verbesse-
rung des Umgangs mit ihren Ressourcen bei gleichzeitiger Beibehaltung und Erhöhung des derzeitigen 
Umfangs ihrer Tätigkeit, namentlich durch die Nutzung informeller Arbeitsmethoden, wo dies angebracht 
ist, unter gebührender Berücksichtigung des formalen Verhandlungsverfahrens23; 

 5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Projekten der Kommission zur Förderung der ein-
heitlichen und wirksamen Anwendung des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprüche (Übereinkommen von New York), geschehen zu New York am 10. Juni 195824, 
einschließlich der Erstellung eines Leitfadens zum Übereinkommen in enger Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Sachverständigen, der der Kommission auf einer künftigen Tagung zur Prüfung vorgelegt werden 
soll25; 

 6. unterstützt die Anstrengungen und Initiativen, die die Kommission als zentrales Rechtsorgan 
des Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts unternimmt, um die 

_______________ 
15 Ebd., Kap. III und Anhang I. http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html. 
16 Ebd., Kap. III und Anhang II. 
17 Ebd., Kap. IV. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/security/2013Security_rights_registry.html. 
18 Ebd., Kap. V, Abschn. A. 
19 Ebd., Abschn. B. 
20 Ebd., Kap. VI. 
21 Ebd., Kap. V, Abschn. C. 
22 Ebd., Ziff. 80. 
23 Ebd., Kap. III-V, VII, VIII und XV. 
24 United Nations, Treaty Series, Vol. 330, Nr. 4739. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1961 II S. 121; LGBl. 
2011 Nr. 325; öBGBl. Nr. 200/1961; AS 1965 795. 
25 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), Kap. III, Abschn. E. 
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Koordinierung der Rechtstätigkeiten der auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen und die diesbezügliche Zusammenarbeit zu verstärken sowie auf 
nationaler und internationaler Ebene die Rechtsstaatlichkeit auf diesem Gebiet zu fördern, und appelliert in 
dieser Hinsicht an die zuständigen internationalen und regionalen Organisationen, ihre Rechtstätigkeiten 
mit denjenigen der Kommission zu koordinieren, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Effizienz, Ge-
schlossenheit und Kohärenz bei der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
zu fördern; 

 7. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Entwicklungsländer die Arbeit der Kommission 
betreffend die technische Zusammenarbeit und Hilfe auf dem Gebiet der Reform und Entwicklung des in-
ternationalen Handelsrechts ist, und 

 a) begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen der Kommission, die darauf gerichtet sind, 
über ihr Sekretariat ihr Programm für technische Zusammenarbeit und Hilfe auszubauen, und legt in dieser 
Hinsicht dem Generalsekretär nahe, sich um Partnerschaften mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren 
zu bemühen, um die Tätigkeit der Kommission besser bekannt zu machen und die wirksame Anwendung 
der aus ihrer Tätigkeit resultierenden Rechtsnormen zu erleichtern; 

 b) dankt der Kommission für die Durchführung von Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit 
und Hilfe und für die Gewährung von Hilfe bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des internationalen Handelsrechts und lenkt die Aufmerksamkeit des Generalsekretärs auf die begrenzten 
Ressourcen, die in diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden; 

 c) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit und 
Hilfe ermöglicht haben, und appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Verein-
ten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treu-
handfonds für Symposien der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht und 
nach Bedarf zur Finanzierung von Sonderprojekten zu leisten und das Sekretariat der Kommission auch 
anderweitig bei der Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit und 
Hilfe, insbesondere in Entwicklungsländern, zu unterstützen; 

 d) appelliert abermals an das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und an die anderen 
für Entwicklungshilfe zuständigen Organe, wie die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken, so-
wie an die Regierungen im Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das Programm der Kommission für 
technische Zusammenarbeit und Hilfe zu unterstützen und angesichts des maßgeblichen und wichtigen Bei-
trags der Arbeit und der Programme der Kommission zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler 
und internationaler Ebene und zur Verwirklichung der internationalen Entwicklungsagenda, namentlich der 
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihre Aktivi-
täten mit denen der Kommission abzustimmen; 

 8. weist darauf hin, wie wichtig die Einhaltung der Geschäftsordnung und der Arbeitsmethoden 
der Kommission ist, namentlich transparente und inklusive Beratungen, unter Berücksichtigung der in An-
hang III zu dem Bericht über ihre dreiundvierzigste Tagung26 wiedergegebenen Zusammenfassung der 
Schlussfolgerungen, ersucht das Sekretariat, im Vorfeld der Sitzungen der Kommission und ihrer Arbeits-
gruppen erneut auf diese Geschäftsordnung und die Arbeitsmethoden hinzuweisen, um die hohe Qualität 
der Arbeit der Kommission zu gewährleisten und zur Bewertung der von ihr ausgearbeiteten Rechtsinstru-
mente anzuregen, und erinnert in dieser Hinsicht an ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage; 

 9. begrüßt die Tätigkeit des Regionalzentrums der Kommission der Vereinten Nationen für inter-
nationales Handelsrecht für Asien und den Pazifik in der Republik Korea mit dem Ziel, Beziehungen zu 
den Entwicklungsländern in der Region herzustellen und ihnen technische Hilfe in Bezug auf Reformen des 
internationalen Handelsrechts zu gewähren, nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Interessensbekun-
dungen anderer Staaten, Regionalzentren der Kommission aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, 

_______________ 
26 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17). 
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die Generalversammlung über die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Regional-
zentren und insbesondere über ihre Finanzierungs- und Haushaltslage unterrichtet zu halten27; 

 10. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen 
sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu 
leisten, der geschaffen wurde, um den Entwicklungsländern, die Mitglieder der Kommission sind, auf An-
trag und im Benehmen mit dem Generalsekretär einen Reisekostenzuschuss zu gewähren, damit diese Zu-
schüsse erneut gewährt werden können und mehr sachverständige Vertreter aus Entwicklungsländern an 
den Tagungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen teilnehmen können, was eine Voraussetzung dafür 
ist, in diesen Ländern lokale Fachkenntnisse und Kapazitäten aufzubauen und so einen förderlichen ord-
nungspolitischen Rahmen für Unternehmen, Handel und Investitionen zu schaffen; 

 11. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teilnahme aller Mitgliedstaaten an den Tagun-
gen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen während der achtundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung in dem zuständigen Hauptausschuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenigsten entwickel-
ten Ländern, die Mitglied der Kommission sind, auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein 
Reisekostenzuschuss gewährt werden kann; 

 12. ist ebenso wie die Kommission davon überzeugt, dass die Umsetzung und wirksame Anwen-
dung der Normen des modernen Privatrechts im internationalen Handel für die Förderung guter Regie-
rungsführung, eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung und die Beseitigung der Armut und des Hungers 
unerlässlich sind und dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit in den Handelsbeziehungen ein fester Be-
standteil der umfassenderen Agenda der Vereinten Nationen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf na-
tionaler und internationaler Ebene sein soll, unter anderem über die von der Einheit für Rechtsstaatlichkeit 
im Exekutivbüro des Generalsekretärs unterstützte Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich 
Rechtsstaatlichkeit; 

 13. nimmt Kenntnis von der auf der sechsundvierzigsten Tagung der Kommission abgehaltenen 
Podiumsdiskussion über Rechtsstaatlichkeit und den von der Kommission übermittelten Anmerkungen, in 
denen sie ihre Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der friedlichen Beilegung internationaler 
Streitigkeiten durch ihre Arbeit in den Bereichen der Schieds- und Vergleichsverfahren, der Transparenz bei 
der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten und der Online-Streitbeilegung sowie 
ihre Arbeit zur Herbeiführung des Beitritts aller Staaten zum Übereinkommen von New York und zu seiner 
wirksamen Durchführung und einheitlichen Auslegung und Anwendung hervorhebt28; 

 14. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten in Ziffer 8 der Erklärung der 
Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlichkeit auf der nationalen und interna-
tionalen Ebene, die als Resolution 67/1 vom 24. September 2012 im Konsens verabschiedet wurde, aner-
kannten, wie wichtig faire, stabile und berechenbare rechtliche Rahmenbedingungen sind, um eine Ent-
wicklung, ein Wirtschaftswachstum und eine Beschäftigung, die inklusiv, nachhaltig und ausgewogen sind, 
herbeizuführen, Investitionen zu bewirken und unternehmerische Initiative zu fördern, dass sie in dieser 
Hinsicht die Kommission für ihre Arbeit zur Modernisierung und Harmonisierung des internationalen Han-
delsrechts würdigten und dass die Mitgliedstaaten in Ziffer 7 der Erklärung ihre Überzeugung zum Aus-
druck brachten, dass Rechtsstaatlichkeit und Entwicklung eng miteinander verknüpft sind und einander 
verstärken; 

 15. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit den Resolutionen der Generalversamm-
lung über Dokumentationsfragen29, in denen insbesondere betont wird, dass eine erbetene Begrenzung der 
Seitenzahl von Dokumenten weder die Qualität ihrer Aufmachung noch ihren Inhalt beeinträchtigen darf, 
bei der Anwendung der Regel zur Begrenzung der Seitenzahl der Dokumente der Kommission die Beson-

_______________ 
27 Ebd., Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), Kap. XIII. 
28 Ebd., Kap. XIV, Abschn. C. 
29 Resolutionen 52/214, Abschn. B, 57/283 B, Abschn. III, und 58/250, Abschn. III. 
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derheiten des Mandats und der Aufgabenstellung der Kommission in Bezug auf die fortschreitende Ent-
wicklung und Kodifizierung des internationalen Handelsrechts zu berücksichtigen30; 

 16. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Normen der Kommission zu veröffentlichen und 
Kurzprotokolle der Sitzungen der Kommission, einschließlich der Sitzungen der von der Kommission für 
die Dauer ihrer Jahrestagung eingesetzten Plenarausschüsse, anfertigen zu lassen, die der Ausarbeitung 
normativer Texte gewidmet sind, und nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Kommission, weiterhin ver-
suchsweise digitale Aufzeichnungen zu verwenden, gegebenenfalls parallel zu Kurzprotokollen, um auf 
ihrer siebenundvierzigsten Tagung 2014 die Erfahrungen mit der Verwendung digitaler Aufzeichnungen zu 
bewerten und ausgehend von dieser Bewertung zu entscheiden, ob die Kurzprotokolle möglicherweise 
durch digitale Aufzeichnungen ersetzt werden sollen31; 

 17. verweist auf Ziffer 48 ihrer Resolution 66/246 vom 24. Dezember 2011 betreffend das System 
der Rotation von Sitzungen zwischen Wien und New York; 

 18. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit des Sekretariats an dem System zur Samm-
lung und Verbreitung der Rechtsprechung zu Texten der Kommission in den sechs Amtssprachen der Ver-
einten Nationen (das CLOUT-System), stellt fest, dass das System umfangreiche Ressourcen erfordert, er-
kennt an, dass weitere Ressourcen erforderlich sind, um es zu pflegen und zu erweitern, und begrüßt in 
dieser Hinsicht die Bemühungen des Sekretariats um den Aufbau von Partnerschaften mit interessierten 
Institutionen und appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, das Sekretariat der Kommission bei der 
Stärkung des Bewusstseins für die Verfügbarkeit und den Nutzen des CLOUT-Systems in fachlichen, aka-
demischen und juristischen Kreisen sowie bei der Sicherung der Finanzierung zu unterstützen, die für die 
Koordinierung und die Erweiterung des Systems sowie für die Errichtung einer Säule innerhalb des Sekre-
tariats der Kommission, die sich auf die Förderung von Mitteln und Wegen zur einheitlichen Auslegung der 
Texte der Kommission konzentriert, erforderlich ist; 

 19. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitlichung und Harmonisierung des internatio-
nalen Handelsrechts ist, die Verwendung der aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden Texte zu för-
dern, und legt den Staaten zu diesem Zweck eindringlich nahe, soweit sie es nicht bereits getan haben, zu 
erwägen, die Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren beziehungsweise ihnen beizutreten, Mus-
tergesetze in das innerstaatliche Recht umzusetzen und die Verwendung sonstiger einschlägiger Texte anzu-
regen; 

 20. begrüßt die fortlaufende Arbeit des Sekretariats an Kompendien der Rechtsprechung betref-
fend Texte der Kommission, einschließlich ihrer weiten Verbreitung, sowie die kontinuierlich steigende 
Zahl der über das CLOUT-System verfügbaren Kurzdarstellungen („Abstracts“) mit Blick auf die Rolle der 
Kompendien und des CLOUT-Systems als wichtige Instrumente für die Förderung der einheitlichen Ausle-
gung des internationalen Handelsrechts, insbesondere durch lokalen Kapazitätsaufbau für Richter, Schieds-
richter und andere Juristen, diese Normen vor dem Hintergrund ihres internationalen Charakters und der 
Notwendigkeit auszulegen, ihre einheitliche Anwendung und die Wahrung des guten Glaubens im interna-
tionalen Handel zu fördern. 

_______________ 
30 Resolutionen 59/39, Ziff. 9, und 65/21, Ziff. 18; siehe auch Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, 
Supplement No. 17 (A/59/17), Ziff. 124-128. 
31 Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), Ziff. 341. 
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